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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Die zuständige Nationalratskommission unter Präsident Deiss (cvp, FR) trat zwar
oppositionslos auf den Entwurf des Bundesrates ein, verlangte aber nach einer ersten
Lesung weitere Abklärungen durch eine Subkommission und durch die Verwaltung.
Schliesslich verabschiedete sie einen leicht modifizierten Vorschlag, welcher die
Mobilität der bis 45-jährigen deutlich verbessert, ohne deswegen die Betriebstreuen zu
benachteiligen. Die Kommission sah neu vor, dass der Versicherte neben der allfälligen
Eintrittsleistung und den eigenen Beiträgen zwischen dem 25. und dem 45. Altersjahr
pro Jahr einen Zuschlag von 5% erhält. Ab 45 Jahren verdoppelt sich so das
Mitnahmekapital, womit die volle Freizügigkeit erreicht ist, allerdings nur unter der
Bedingung, dass in der alten Kasse die Beiträge paritätisch gestaltet waren. Im
Gegensatz zum Vorschlag des Bundesrates – und im Entgegenkommen an die Kassen –
setzt der Sparprozess fünf Jahre später ein, steigt aber um ein Prozent mehr pro Jahr.
Ebenfalls als Konzession an die Kassen wurde der Verzicht auf einen einheitlichen
technischen Zinssatz verstanden: Anstatt den heute gebräuchlichen Zinssatz von vier
Prozent für alle vorzuschreiben, gab die Kommission dem Bundesrat die Kompetenz,
innerhalb einer Bandbreite von mindestens einem Prozent zu differenzieren, was in der
Praxis zu Eckwerten zwischen 3,75 und 4,75% führen dürfte.

Der Rat folgte mit unwesentlichen Detailkorrekturen den Anträgen seiner Kommission.
Die Vorlage wurde schliesslich einstimmig zuhanden dés Ständerates verabschiedet.
Auf der Strecke blieben die Anträge Hafner (sp, SH) und Nabholz (fdp, ZH), wonach bei
einer Ehescheidung die Pensionskassenansprüche hälftig zu teilen seien. Die Mehrheit
des Rates erinnerte an die anstehende Revision des Scheidungsrechts und wollte das
Mass der Aufteilung bis dahin den Gerichten überlassen. Mit dem Hinweis auf die
kommende Revision der Arbeitslosenversicherung wurde ein Antrag Brunner (sp, GE),
bei Entlassung aus wirtschaftlichen Gründen sei die volle Freizügigkeit unbekümmert
des Alters zu gewähren, ebenfalls abgelehnt. Keine Chance hatten auch die Anträge
Loeb (fdp, BE) für eine Übergangsfrist von drei Jahren sowie jener einer
Kommissionsminderheit unter Bortoluzzi (svp, ZH) für eine Anpassungszeit von fünf
Jahren. Der Rat folgte dem Antrag der Kommissionsmehrheit, welche betonte, das
Inkrafttreten der Freizügigkeit sei dringlich und werde ohnehin nicht vor 1995/96
möglich sein. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.1992
MARIANNE BENTELI

Da das BPV trotz persönlichem Vorsprechen von Abgeordneten deren Ansicht nach nur
unzureichende Unterlagen vorlegte, gründeten Parlamentarierinnen und Parlamentarier
die „Schutzgemeinschaft für KMU und ihre Versicherten“. Unter dem Präsidium von
Nationalrat Ineichen (fdp, LU) und dem Vizepräsidium von Nationalrat und SGK-NR-
Präsident Bortoluzzi (svp, ZH) gehörten ihr als weitere Mitglieder die Nationalrätinnen
Egerszegi (fdp, AG) und Fetz (sp, BS), Nationalrat Rechsteiner (sp, BS) sowie Ständerat
und SGK-SR-Präsident Frick (cvp, SZ) an. Die Gründung der Vereinigung war nötig im
Hinblick auf eine allfällige Beschwerde, mit der die Offenlegung weiterer Unterlagen
erreicht werden sollte. Unterstützung fand sie beim Präsidenten des Gewerbeverbands.
Aber auch der Präsident des Arbeitgeberverbandes, grundsätzlich ein Befürworter der
Senkung des Umwandlungssatzes auf unter 6,8%, befand, eine derartige Massnahme
könne nicht schockartig ergriffen werden, sondern müsse über Jahre erfolgen. Die
Gewerkschaften beschlossen ebenfalls eine Beschwerde. Beide Rekurse wurde Mitte
September eingereicht. Insgesamt gingen 29 Begehren um aufschiebende Wirkung ein,
die Ende Jahr von der zuständigen Eidgenössischen Rekurskommission abgelehnt
wurden. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 13.09.2003
MARIANNE BENTELI
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Nachdem im Vorjahr der Vorschlag des Bundesrates für eine raschere Senkung des
Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge gescheitert war, befasste sich
der Nationalrat damit. Eine linksgrüne Minderheit Rechsteiner (sp, BS) beantragte das
Nichteintreten auf die Vorlage mit der Begründung, dass eine Senkung des
Mindestumwandlungssatzes inakzeptabel sei, solange die "Legal Quote"
(Überschussbeteiligung der Versicherten) für die berufliche Vorsorge nicht geregelt sei.
Ausserdem würde die zunehmende Lebenserwartung eine Reduktion des
Mindestumwandlungssatzes nicht rechtfertigen. Mit 118 zu 62 Stimmen lehnte der
Nationalrat, den Minderheitsantrag ab und trat auf die Vorlage ein. In der
Detailberatung wich der Nationalrat nur in einem Punkt von der Vorlage des
Bundesrates ab und zwar beim Zeitraum, über welchen die Senkung vorgenommen
werden sollte. Die grosse Kammer folgte der Mehrheit ihrer Kommission und beschloss,
die Senkung nicht wie vom Bundesrat vorgesehen innerhalb von drei, sondern von fünf
Jahren umzusetzen. Einen Minderheitsantrag Bortoluzzi (svp, ZH), welcher den
Mindestumwandlungssatz aus dem Gesetz streichen wollte, lehnte der Nationalrat ab,
ebenso wie einen Antrag der Minderheit Rechsteiner (sp, BS). Dieser wollte mit einer
Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes eine Regelung der „Legal Quote“
einführen, welche die Interessen der Versicherten durch eine klare, einheitliche Praxis
schützte. Die Bürgerlichen betonten zwar ebenfalls die Wichtigkeit einer Diskussion
dieser Frage, wiesen aber darauf hin, dass aufgrund der Komplexität der Thematik der
Subkommission BVG mehr Zeit für Abklärungen eingeräumt werden sollte. In der
Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 115 zu 57 Stimmen an. Die SP
und die Grünen sprachen sich dagegen aus. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2008
LINDA ROHRER

Im März 2012 reichte Toni Bortoluzzi (svp, ZH) eine parlamentarische Initiative zur
Streichung des Mindestumwandlungssatzes und des Mindestzinssatzes aus dem BVG
ein. Da das BVG überreglementiert sei und die Regeln zur zweiten Säule zu rigide
ausgestaltet seien, sollten technische Grössen wie der Mindestumwandlungssatz oder
der Mindestzinssatz zukünftig nicht mehr im Gesetz geregelt werden. Dadurch könne
auch der Wettbewerb zwischen den Anbietern von Vorsorgelösungen verstärkt werden.

Im April 2013 beschloss die SGK-NR mit 14 zu 8 Stimmen, der Initiative aufgrund des
grossen Handlungsbedarfs Folge zu geben: Wegen dieser gesetzlichen Bestimmungen
müssten die Pensionskassen bisher ungedeckte Leistungen ausrichten, wurde
argumentiert. Im August 2013 sistierte jedoch die SGK-SR die Vorlage einstimmig, da die
Thematik des Mindestumwandlungssatzes und Mindestzinssatzes im Rahmen der
Altersvorsorge 2020 anzugehen sei. Nach ihrer Erstberatung der Altersvorsorge 2020
beschloss die SGK-SR anfangs September 2015, der Initiative keine Folge zu geben. Die
AHV-Reform solle nicht durch weitere Elemente überladen werden, erklärte die
Kommission. 
Im Januar 2017 befasste sich die SGK-NR erneut mit dem nach dem Ausscheiden von
Toni Bortoluzzi aus dem Nationalrat von Thomas de Courten (svp, BL) übernommenen
Vorstoss und beschloss, die Initiative zu sistieren. Stattdessen wurde eine Motion
16.3350 eingereicht, die dasselbe Ziel verfolgte, jedoch leicht anders formuliert war. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.04.2013
ANJA HEIDELBERGER

Im Februar 2018 entschied die SGK-NR mit 17 zu 7 Stimmen, dem Entscheid des
Ständerats auf Sistierung der Motion zur Entpolitisierung der technischen Parameter
im BVG nicht zuzustimmen. So sei nicht zu erwarten, dass die Sozialpartner bezüglich
dieser technischen Variablen Vorschläge machen würden – dieses Argument hatte die
SGK-SR für die Sistierung vorgebracht. Deshalb solle diese Reformidee unabhängig vom
Reformpaket des Bundesrates vorangetrieben werden, wurde im Kommissionsbericht
erklärt. Eine Minderheit Gysi (sp, GS) beantragte dennoch eine Sistierung, «da das
Parlament ohnehin bald wieder über die Frage des Umwandlungssatzes beraten
werde». 
In der Sommersession 2018 behandelte der Nationalrat die Motion zusammen mit der
von Thomas de Courten (svp, BL) übernommenen parlamentarischen Initiative
Bortoluzzi (svp, ZH, Pa. Iv. 12.414), die eine Streichung der Regelungen zum
Mindestumwandlungssatz und zum Mindestzinssatz aus dem BVG beabsichtigte. In der
Parlamentsdebatte argumentierte de Courten, dass man bei der Aufnahme des
Umwandlungssatzes ins Gesetz im Rahmen der ersten BVG-Revision – zuvor war dieser
in der entsprechenden Verordnung geregelt gewesen – die dadurch entstehenden
Schwierigkeiten nicht vorhergesehen habe. Heute läge das Hauptproblem des BVG
«objektiverweise» darin, dass Umwandlungssatz und Mindestzinssatz im Gesetz
geregelt sind. Das Volk habe eine Senkung des Umwandlungssatzes nun mehrmals

MOTION
DATUM: 11.06.2018
ANJA HEIDELBERGER
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abgelehnt und «man muss nicht immer wieder den gleichen Fehler machen und mit
dem gleichen Vorschlag nochmals vor die Bevölkerung treten.» Man solle daher «eine
etwas andere Lösung anstreben». Diese technischen Parameter hätten zudem mit
politischen Beurteilungen nichts zu tun, da sie von zwischen den Kassen stark
schwankenden Werten abhingen. Zukünftig solle es daher den Pensionskassen
überlassen werden, zu entscheiden, wie sie die Mindestziele erreichen – weiterhin sei
eine Ersatzquote von 60 Prozent durch die erste und zweite Säule zu gewährleisten,
erklärte de Courten. Diesen Überlegungen widersprach Minderheitssprecherin Gysi
heftig: Durch die Vorstösse «soll dem Volk das Recht genommen werden, in dieser doch
so wichtigen Frage mitzusprechen». Es gehe eben nicht um technische Daten, sondern
um eine hochpolitische Frage, nämlich um die Höhe der Renten der zweiten Säule.
Auch Gesundheitsminister Berset erachtete die Frage eindeutig als politisch. Zudem
seien die Aufnahme des Umwandlungssatzes ins Gesetz sowie seine Senkung von 7.2 auf
6.8 Prozent vom Parlament beschlossen und von den Stimmbürgern nicht widerrufen
worden – insofern gebe es diesbezüglich also bereits (Volks-)Entscheide. Daher mache
es keinen Sinn, den Umwandlungssatz plötzlich aus dem Gesetz zu nehmen. Trotz dieser
Einwände nahm der Nationalrat die Motion mit 127 zu 55 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
an und stimmte mit 127 zu 59 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) zu, der parlamentarischen
Initiative Bortoluzzi Folge zu geben. 5

Im April 2019 lancierte das Komitee «Vorsorge Ja – aber fair» die Volksinitiative «Für
eine generationengerechte Altersvorsorge (Vorsorge Ja – aber fair)». Sie verlangt als
allgemeine Anregung, dass die finanzielle Stabilität von AHV und beruflicher Vorsorge
langfristig und «unter Wahrung der Generationengerechtigkeit» sichergestellt wird. Die
Altersrenten der beruflichen Vorsorge sollen demnach laufend an Anlageerträge,
Anlagerisiko, Demografie und Teuerung angepasst werden. Auch laufende Altersrenten
der beruflichen Vorsorge sollen «in moderaten Schritten» gesenkt oder erhöht werden
können. Überdies soll die berufliche Vorsorge weiterhin im Kapitaldeckungsverfahren
erfolgen müssen und die Leistungen nicht nach Nominalwert der Rente, sondern zur
Sicherung des Lebensstandards festgelegt werden. Zudem soll das Referenzrentenalter
unter Berücksichtigung der Lebenserwartung regelmässig angepasst werden.
Kopf des Komitees ist Josef Bachmann, der 17 Jahre lang Geschäftsführer der
Pensionskasse des Beratungsunternehmens PWC war, bevor er in Rente ging. Diese
Pensionskasse war es auch, die ein Modell schaffen wollte, bei dem die laufenden
Renten – wie in der Initiative vorgesehen – hätten steigen oder sinken können, damit
jedoch vor Bundesgericht scheiterte. Bachmann begründete seine Initiative damit, dass
die ursprüngliche Idee der Pensionskasse, dass jeder sein eigenes Alterskapital anspart,
heute nicht mehr gegeben sei. Stattdessen subventionierten die Aktiven die Renten der
Pensionierten. Zukünftig sollten die Renten daher wenn nötig reduziert werden, wobei
Rentnerinnen und Rentner mit zu tiefer Rente durch Ergänzungsleistungen unterstützt
werden sollten. Die übrigen Mitglieder des Komitees seien gemäss Bachmann Personen,
«die sich beruflich oder ehrenamtlich mit Pensionskassen beschäftigen», darunter
auch die Nationalräte Franz Grüter (svp, LU), Bruno Pezzatti (fdp, ZG), Thomas Weibel
(glp, ZH) und der ehemalige Nationalrat Toni Bortoluzzi (svp, ZH). 
Auf grosse Ablehnung stiess das Anliegen beim Gewerkschaftsbund, da viele
Rentnerinnen und Rentner auf eine sichere und fixe Rente angewiesen seien. Diese
«verantwortungslose Initiative» greife das Fundament der Pensionskassen an. Diese
dienten nämlich auch dazu, die Schwankungen der Kapitalmärkte langfristig über alle
Versicherten zu verteilen. Auch der Pensionskassenverband Asip zeigte sich nicht
begeistert von der Initiative und nannte sie eine Gefahr für die Verlässlichkeit des
Systems. 
Die Sammelfrist dauert vom 2. April 2019 bis zum 2. Oktober 2020. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.04.2019
ANJA HEIDELBERGER

Wie bereits der Nationalrat in der Sommersession 2018 behandelte auch der Ständerat
die Sistierung der Motion der SGK-NR für eine Entpolitisierung der technischen
Parameter im BVG zusammen mit der parlamentarischen Initiative Bortoluzzi (svp, ZH;
Pa.Iv. 12.414) für eine Herauslösung der technischen Parameter aus dem BVG.
Einstimmig hatte sich die SGK-SR zuvor erneut für eine Sistierung der Motion
ausgesprochen. Dies begründete Konrad Graber (cvp, LU) damit, dass die Diskussion um
die technischen Parameter in der neusten Revision der beruflichen Vorsorge geführt
werden müsse und eine parallele Behandlung hier keinen Mehrwert bringe.
Stillschweigend sprach sich der Ständerat in der Folge für die Sistierung aus. 7

MOTION
DATUM: 26.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Wie bereits der Nationalrat in der Sommersession 2018 behandelte auch der Ständerat
die parlamentarische Initiative Bortoluzzi (svp, ZH) für eine Herauslösung der
technischen Parameter aus dem BVG zusammen mit der Frage nach einer Sistierung
der Motion der SGK-NR für eine Entpolitisierung der technischen Parameter im BVG
(Mo. 16.3350). Diskussionslos folgte der Ständerat dem Antrag der SGK-SR, der Initiative
keine Folge zu geben. Konrad Graber (cvp, LU) erklärte, dass die Diskussion um die
technischen Parameter in der neusten Revision der beruflichen Vorsorge geführt
werden müsse und es keinen Sinn mache, hier «auf zwei Gleisen zu fahren». 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

1) Amtl. Bull. NR, 1992, S. 2423 ff. und 2451 ff.; NZZ, 18.4., 26.5. und 18.11.92; Presse vom 9.12. und 10.12.92.
2) AZ, 24.7.03; SoZ, 27.7.03; Presse vom 13.9.03; NZZ, 2.12.03.
3) AB NR, 2008, S. 1281 ff.
4) Kommissionsbericht SGK-NR vom 22.2.18; Medienmitteilung SGK-NR vom 26.4.13; Medienmitteilung SGK-SR vom 27.8.13
5) AB NR, 2018, S. 923 ff.; Kommissionsbericht SGK-NR vom 22.2.18
6) BBl 2019, S. 2679 f.; NZZ, 11.6.15; TA, 19.12.18; SGT, 27.3.19; NZZ, 10.4.19; NZZ, TG, 29.4.19; TA, 4.6.19
7) AB SR, 2019, S. 988 f.; Bericht SGK-SR vom 3.9.19 (16.3350)
8) AB SR, 2019, S. 988 f.; Bericht SGK-SR vom 3.9.19 (12.414)
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